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Einleitung

A. Der Ausgangspunkt

Vollmacht ist nach § 166 Abs. 2 S. 1 BGB die durch Rechtsgeschäft erteilte 
Vertretungsmacht. Sie ist sowohl von dem Innenverhältnis zwischen Voll-
machtgeber und Bevollmächtigtem als auch von dem Rechtsgeschäft zu tren-
nen, das der Bevollmächtigte (im Folgenden: der Stellvertreter) im Namen des 
Vollmachtgebers (im Folgenden: der Geschäftsherr) mit einem Dritten ab-
schließt1. Man unterscheidet damit zwischen drei Rechtsgeschäften: der Be-
vollmächtigung als einseitigem Rechtsgeschäft, durch das der Stellvertreter 
Vertretungsmacht erhält, dem vertraglich begründeten Grundverhältnis zwi-
schen dem Geschäftsherrn und seinem Stellvertreter und dem Vertretergeschäft, 
das der Stellvertreter mit dem Dritten im Namen des Geschäftsherrn abschließt.

Die Vollmacht gilt darüber hinaus als abstrakt von dem Grundgeschäft2. 
Hiermit ist gemeint, dass im Fall der Unwirksamkeit des Grundgeschäfts die 
Vollmacht hiervon unberührt bleibt. Mängel des einen Rechtsgeschäfts sollen 
nicht auf das andere durchschlagen und der Umfang der Vollmacht kann 
weiter sein als die aus dem Grundverhältnis resultierende Handlungsbefugnis 
des Vertreters. 

Der Grundsatz der Abstraktheit der Vollmacht ist jedoch in der Literatur 
nicht unumstritten (siehe hierzu unter B.). Auch der Bundesgerichtshof hat 
sich jedenfalls hinsichtlich der reinen Innenvollmacht noch nicht abschlie-
ßend dazu geäußert, ob die Vollmacht abstrakt ist3. In der jüngeren Vergan-

1 Bork, Allgemeiner Teil, Rn. 1460 und 1480; Flume, Rechtsgeschäft, § 50 1, 
S. 839 f. und § 52 1, S. 859; Köhler, Allgemeiner Teil, § 11 Rn. 25 und 27; Soergel/
Leptien, Vor § 164 Rn. 16; Staudinger/Schilken, Vorbem. zu §§ 164 ff. Rn. 33; Wolf/
Neuner, Allgemeiner Teil, § 50 Rn. 2 ff.

2 OLG Hamm, NJW 1992, 1174, 1175; Bork, Allgemeiner Teil, Rn. 1487; Brox/
Walker, Allgemeiner Teil, Rn. 551; Handkommentar BGB/Dörner, § 167 Rn. 8; Pa-
landt/Ellenberger, Einf v § 164 Rn. 2; Hübner, Allgemeiner Teil, Rn. 1238; Köhler, 
Allgemeiner Teil, § 11 Rn. 25 f.; Leipold, BGB I, § 24 Rn. 16; Soergel/Leptien, Vor 
§ 164 Rn. 39; Erman/G.Maier-Reimer, Vor § 164 Rn. 6; Jauernig/Mansel, § 167 
Rn. 1; Staudinger/Martinek, Vorbem. zu §§ 662 ff. Rn. 36 f.; Stadler, Allgemeiner 
Teil, § 30 Rn. 16; Staudinger/Schilken, Vorbem. zu §§ 164 ff. Rn. 33; Münchener 
Kommentar BGB/Schubert, § 164 Rn. 21 ff.; Wolf/Neuner, Allgemeiner Teil, § 50 
Rn. 7; anders aber in jüngerer Zeit Beuthien, FG 50 Jahre BGH, S. 81 ff.

3 Siehe hierzu bereits Ganter, WM 2001, S. 195.
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genheit hat das oberste bundesdeutsche Gericht in Zivilsachen jedoch gleich 
mehrfach den Grundsatz der Abstraktheit der Vollmacht stillschweigend 
durchbrochen (siehe hierzu unter I.). Das BGB selbst wiederum gibt keine 
eindeutige Antwort auf die Frage nach dem Verhältnis zwischen Vollmacht 
und Grundverhältnis (siehe hierzu unter II.)

I. Die Abstraktheit der Vollmacht  
in der „Schrottimmobilien“-Rechtsprechung  

des Bundesgerichtshofs

Die angesprochenen Urteile werden gemeinhin unter dem Schlagwort der 
Schrottimmobilien-Fälle4 subsumiert. Hierbei ging es vereinfacht dargestellt 
um den Kauf von Grund- oder Wohnungseigentum und die dazu gehörige 
Finanzierung. Die Käufer wurden jeweils durch eine Treuhandgesellschaft 
vertreten, die diese nicht nur umfassend beriet, sondern sowohl den Kauf als 
auch die Aufnahme des hierfür erforderlichen Darlehens im Namen der Käu-
fer besorgte. Die Kaufobjekte stellten sich im Nachhinein als wertlos heraus. 
In den hieraus entstehenden Rechtsstreitigkeiten wurde unter anderem die 
Wirksamkeit der Vollmachtserteilung und damit des durch die Treuhandge-
sellschaft abgeschlossenen Darlehensvertrags in Frage gestellt. Das gemein-
same Muster der Fälle soll anhand des folgenden Falles verdeutlicht werden, 
der im weiteren Verlauf der Arbeit noch mehrfach zur Veranschaulichung 
herangezogen wird: 

Beispielsfall 1 (Ausgangssachverhalt angelehnt an BGH, WM 2003, 1064):
Die klagende Bank (im Folgenden: die Bank) verlangt von dem Beklagten (im 
Folgenden: der Geschäftsherr) die Rückzahlung eines Darlehens, das sie ihm zur 
Finanzierung des Kaufpreises einer Eigentumswohnung gewährt hat. Der Ge-
schäftsherr hatte zuvor mit einer Treuhandgesellschaft (im Folgenden: die Vertrete-
rin) einen umfassenden Geschäftsbesorgungsvertrag zum Erwerb einer Eigentums-
wohnung geschlossen und dieser eine Vollmacht zur Vornahme aller Rechtsge-
schäfte, Rechtshandlungen und Maßnahmen, die für den Eigentumserwerb erfor-
derlich oder zweckdienlich erschienen, erteilt. Die Vertreterin schloss daraufhin 
namens des Geschäftsherrn mit einem Bauträger einen Kaufvertrag über eine Ei-
gentumswohnung ab und nahm zur Finanzierung des Kaufpreises bei der Bank ein 
Darlehen auf.
Nachdem der Geschäftsherr das Darlehen zunächst bedient hatte, stellte er die Zah-
lung der Tilgungsraten nach einiger Zeit ein. Die Bank kündigte daraufhin den 
Darlehensvertrag fristlos.

4 OLG Frankfurt, Urteil vom 01. September 2010 – 23 U 164/09 –, juris; Mülbert/
Hoger, WM 2004, S. 2281 (in der Überschrift); Schmidt-Lademann, LMK 2005, 
S. 33.
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Variante 1: Der Geschäftsbesorgungsvertrag wurde nicht notariell beurkundet.
Variante 2: Sowohl der Geschäftsbesorgungsvertrag als auch die Vollmacht wur-

den notariell beurkundet.
Variante 3: Die Vertreterin legte der Bank vor Abschluss des Darlehensvertrags 

eine Ausfertigung der notariellen Vollmachtsurkunde vor.
Variante 4: Die Vertreterin nahm bei der Bank zunächst nur einen Zwischenkredit 

auf. Die Bank wies den Geschäftsherrn schriftlich auf die Eröffnung 
eines Darlehenskontos durch die Vertreterin hin, erhielt hierauf jedoch 
keine Antwort. Später wurde der endgültige Darlehensvertrag durch 
die Vertreterin namens des Geschäftsherrn abgeschlossen und von der 
Bank vereinbarungsgemäß erfüllt (vgl. die Entscheidungen BGH, WM 
2003, 1064 und BGH, NJW 2005, 2985).

In mehreren älteren Entscheidungen, denen die Variante 1 nachgebildet 
wurde, ging das Gericht von der Nichtigkeit des Geschäftsbesorgungsver-
trags gemäß § 125 S. 1 BGB mangels Einhaltung der Formvorschrift des 
§ 313 S. 1 BGB a. F. (§ 311 b Abs. 1 S. 1 BGB n. F.) aus5. Nach dem Grund-
satz der Abstraktheit der Vollmacht bleibt dies ohne Folgen für die Vollmacht. 
Der Bundesgerichtshof erklärte die Vollmacht dennoch für nichtig und be-
gründete dies mit der Anwendbarkeit des § 139 BGB. Das Gericht knüpfte 
damit an eine ständige Rechtsprechung an, der zufolge die Vollmacht mit 
dem Grundgeschäft nach dem Willen der Parteien zu einem einheitlichen 
Rechtsgeschäft im Sinne des § 139 BGB verbunden werden kann6. Damit 
wird aber der Grundsatz der Abstraktheit hinsichtlich der Wirksamkeit der 
Vollmacht im Ergebnis aufgehoben. 

Inzwischen geht der Bundesgerichtshof in ständiger Rechtsprechung da-
von aus, dass in einem solchen Fall der Geschäftsbesorgungsvertrag ein-
schließlich der darin enthaltenen Vollmacht wegen Verstoßes gegen Art. 1 § 1 
Abs. 1 RBerG7 i. V. m. § 134 BGB nichtig ist8. Auch in Variante 2 wären 
danach die Vollmacht wie das Grundverhältnis nichtig. Das Gericht nimmt 

5 BGHZ 102, 60, 62; BGH, NJW 1997, 312, 313; NJW 2002, 2325, 2326. Der 
Treuhandvertrag war beurkundungsbedürftig, weil er mit einem von den Beteiligten 
beabsichtigten Grundstückserwerb eine rechtliche Einheit bilden sollte. Zur Formbe-
dürftigkeit siehe Palandt/Grüneberg, § 311b Rn. 18.

6 RGZ 81, 49, 51 f.; 94, 273, 275; 97, 273, 275; BGHZ 50, 8, 13; 102, 60, 62; 110, 
363, 369; BGH, NJW 1980, 41, 43; NJW 1988, 697, 698; NJW 1990, 1721, 1723; 
siehe hierzu auch Ganther, WM 2001, 195 m. w. N.

7 Das Rechtsberatungsgesetz ist am 30. Juni 2008 außer Kraft getreten gemäß 
Art. 20 des Gesetzes zur Neuregelung des Rechtsberatungsrechts vom 12. Dezember 
2007 (BGBl. I, S. 2840, 2860) und wurde durch das Rechtsdienstleistungsgesetz 
(RDG) ersetzt. Nach heutiger Rechtslage wäre ein entsprechender Geschäftsbesor-
gungsvertrag nichtig gemäß § 134 BGB i. V. m. § 3 RDG.

8 BGH, WM 2001, 2260, 2262 f.; WM 2003, 247, 249; WM 2003, 918, 920; WM 
2003, 1064, 1065; NJW 2004, 2736, 2737; NJW 2005, 664, 665; NJW 2005, 2985, 


